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* 67/79.226 n Selbständige Einbürgerung der Ehefrau (Pa­

gani), vom 18. Juni 1979 

Gestützt auf Artikel 21bls GVG wird beantragt, den 
Artikel 32 des Bundesgesetzes vom 29. September 1952 
über Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts 
aufzuheben. -

* 68/79.227 n Atomgesetz. Ergänzung (Morf), 
vom 19. Juni 1979 

Im Sinne von Artikel 21(sexies) des Geschäftsver­
kehrsgesetzes und Artikel 27 des Geschäftsreglementes 
unterbreite ich die folgende parlamentarische Einzel­
initiative in Form einer allgemeinen Anregung zur Er­
gänzung des Atomgesetzes vom 6. Oktober 1978: 

IN Artikel 12 der Übergangsbestimmungen sei zusätzlich 
vorzukehren, dass schon für die Erteilung einer Rah­
menbewilligung, und nicht erst bei der Inbetriebnahme­
bewilligung, ein Projekt vorliegen muss, das für 
dauernde sichere Entsorgung und Endlagerung der aus 
der Anlage stammenden radioaktiven Abfälle Gewähr 
bietet. Gleichzeitig muss die Stillegung sowie der all­
fällige Abbruch ausgedienter Anlagen geregelt sein. 
Diese gesetzliche Regelung muss sich auch auf das im 
Bau befindliche Atomkraftwerk Leibstadt in dem Sinn 
auswirken, dass die Inbetriebnahmebewilligung dieses 
Atomkraftwerks ebenfalls erst erteilt werden kann, 
wenn diese zusätzlichen Bedingungen erfüllt sind. 

Ständerat 

69/77.232 s Nationalstrassengesetz. Fuss- und Wander­
wege (Dillier), vom 13. Dezember 1977 

Das Bundesgesetz über die Nationalstrassen vom 8. März 1960 
(SR 725.11) wird wie folgt ergänzt: 

Art. 48Ms 

4. Fuss- und 1 Werden bestehende Fuss- oder Wan-
Wanderwege derwege durch Anlagen von National­

strassen beeinträchtigt, so ist durch Un­
terführungen, Umleitungen oder andere 
Massnahmen für ihre Fortbenützung 
zu sorgen. 
2 Die Kosten fallen zu Lasten der Na­
tionalstrasse. 

S Morier-Genoud, Andermatt, Bächtold, Dillier, Graf, 
•Hofmann, Knüsel, Meier, Péquignot, Reverdin, 
Ulrich (11) 

1979 6. März: Die Kommission setzt ihre Beratungen 
vorläufig aus. 

70/78.234 s Geschäftsreglement des Ständerates. Ergän­
zung (Muheim), vom 6. Dezember 1978 

Gestützt auf Artikel 93 Absatz 1 der Schweizerischen 
Bundesverfassung und in Nachachtung der Artikel 21bls 

ff des Geschäftsverkehrsgesetzes unterbreite ich hiermit 
die Allgemeine Anregung es sei das Geschäftsreglement 
des Ständerates teilweise zu ändern resp. zu ergänzen. 

Dadurch seien die Anregungen der parlamentarischen 
Kommission «Zukunft des Parlaments» in ihrem 
Schlussbericht vom 29. Juni 1978 zu verwirklichen. 

S Büro erweitert durch: Broger, Donzé, Genoud, Mu­
heim, Münz, Weber 

X 71/79.222 s Invalidenversicherungsgesetz (Art. 69). In­
terpretation (Graf), vom 14. März 1979 

Es sei eine authentische Interpretation von Artikel 69 des 
IVG vom 19. Juni 1959 betreffend die Rechtspflege vor­
zunehmen, und zwar in dem Sinne, dass im Zweifelsfalle 
zugunsten des Invaliden und nicht zugunsten der Verwal­
tung zu entscheiden ist. 

1979 21. Juni: Hr. Graf zieht seine Initiative zurück. 

Vorlagen des Bundesrates 

x 72/79.021 sn Geschäftsbericht des Bundesrates, des 
Bundesgerichts, des Eidgenössischen Versicherungs­
gerichts und der Schweizerischen Verrechnungsstelle 
1978 

Bericht des Bundesrates und Beschlussesentwurf 

vom 28. Februar 1979; Bericht des Bundesgerichts 

vom 9. Februar 1979; Bericht des Eidgenössischen 

Versicherungsgerichts vom 31. Dezember 1978; Be­

richt und Rechnung der Schweizerischen Verrech­
nungsstelle vom 28. Februar 1979. 

N/S Geschäftsprüfungskommissionen 

1979 13. Juni. Beschluss des Ständerates nach Entwurf 
des Bundesrates. Das Postulat Nr. 11 249 wird auf­
recht erhalten. 

1979 19. Juni. Beschluss des Nationalrates: Zustimmung. 
Die Postulate Nr. 11 295, 11 341 und 11 836 werden 
aufrecht erhalten. 

Bundesblatt II, 400 

x 73/79.022 sn Staatsrechnung 1978 

Botschaft und Beschlussesentwurf vom 4. April 

1979 zur Staatsrechnung der Schweizerischen Eid­

genossenschaft für das Jahr 1978. 

N/S Finanzkommissionen 

1979 12. Juni. Beschluss des Ständerates nach Entwurf 
des Bundesrates. 

1979 20. Juni. Beschluss des Nationalrates: Zustimmung. 

Bundesblatt II, 403 

Departement für auswärtige Angelegen­
heiten 

74/79.016 n Internationale Entwicklungsbanken. Beteili­
gung 

Botschaft und Beschlussesentwurf vom 12. März 

1979 (BB1 I, 873) über die Beteiligung der Schweiz 

an der Kapitalerhöhung der Asiatischen, der Inter­

amerikanischen sowie der Afrikanischen Entwick­
lungsbank. 

N/S Kommissionen für auswärtige Angelegenheiten 

1979 11. Juni. Beschluss des Nationalrates nach Entwurf 
des Bundesrates. 

75/79.017 s UNO. Umweltfonds. Beteiligung 

Botschaft und Beschlussesentwurf vom 12. März 

1979 (BB11,1141) über die Weiterführung der Beteili­

gung der Schweiz am Fonds des Umweltprogram-

mes der Vereinten Nationen. 

N/S Kommissionen für auswärtige Angelegenheiten 

* 76/79.029 n Europarat. Übereinkommen 

Botschaft und Beschlussesentwurf vom 9. Juni 1979 

(BB1 II, 109) betreffend zwei Übereinkommen des 
Europarates. 

N/S Kommissionen für auswärtige Angelegenheiten 
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